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S 9. RecfpungSftettung feitenS ber Unternehmer unb

3ahlungen. ®te formelle Slufftellmtg ber Rechnungen Ijat
in gorm, SluSbrucfSroeife unb Reihenfolge ber Sf5ofitionS=

nummern genau nach bent Storage unb beffen Unterlagen
mit SeiftungS*, SieferungS* unb SßreiSDergeid^nife gu gefebefjen,
unb follen hierin bie Unternehmer ben bon ber SSerroaltung
geftetlten Slnforberungen gu jeber 3eit entfprechen unb etmelche

Rtehrleiftungen unb Sieferungen in befonberer Rechnung nach*
weifen, mit beutlichem £>inroetS auf bie fdjriftlichen SSerein*

harungett unb S3eftetlungen, auf bie fie fich beziehen fönnen.
öchlufephluttg erfolgt auf bie bout Unternehmer eingu*

reichenbe Rechnung alSbalb nach bollenbeter Prüfung unb
fjeftftellung berfelben. Slbfd)lagggahlungen gemährt bie 2Ser=

maltung bem Unternehmer in ungemeffenen Triften, nach
ïttafjgabe beS jeweilig ©eleifteten ober belieferten, auf Sin*
trag unb bis gu ber bon ber SSerroaltung mit Sicherheit ber*
tretbaren §öhe.

Stilfällig noch nicht hinterlegte .tautionSbeträge unb anbere
bom Unternehmer nach Snhalt beS Storages p sertretenbe
gorberungen ber SSerroaltung fönnen jebod) babon in Slbgug
gebracht roerben. Sluch roenn SRetnungSberfchiebenheiten über
bie Schlußabrechnung groifchen SSerroaltung unb Unternehmern
beftehen bleiben, foil bennod) baS bem Unternehmer unbe*
ftritten gnfteljenbe (Guthaben bemfelben nicht borenthalten
roerben.

§ 10. Skrgidjt auf Rachforberuugeu für nicht auSbrüct*
lieh oorbehaltene Stnfprücfje.

©ine (Seltcnbrnachung bon Slnfprüdjen ber Unternehmer,
welche fie aus bem Storageberhältniß über bie bon SSer*

roaltungen behörblicfjer* unb prioaterfeits anerfannten hinaus,
noch P haben glauben, müffen fie bor ©mpfangnahme beS

bon einer SSerroaltung als Reftgnthaben gur SluSgahlung
angebotenen SSetrageS bestimmt begeießnen unb fich fd)riftlid)
borbehalten, roibrigeitfaUS fie fpäter auSgefchloffen finb. Sitte

3ahlungen erfolgen, infofern nidjtS SSefonbereS barüber im
SSertrage feftgeftettt wirb, aus ber Saffe ber SSehörbe ober

beS SSanherrn ober SluftraggeberS, für roelche ober welchen
bie ßeiftung ober Sieferung ausgeführt Wirb.

S 11. SSerficherung beljufS ©rfüüung non SSerträgen:

©ine Sicherftettung für SSertragSerfüttung fann burch teiftungS*
fähige SSürgen als Selbftfchulbner unb Selbftgahler ober

burch als genügenb gut anerfannte .tautionShinterlage ge*
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(Fortsetzung.)

t? 9. Rechnungsstellung seitens der Unternehmer und

Zahlungen. Die formelle Aufstellung der Rechnungen hat
in Form. Ausdrucksweise und Reihenfolge der Positions-
nummern genau nach dem Vertrage und dessen Unterlagen
mit Leistungs-, Liefernngs- nnd Preisverzeichniß zu geschehen,

und sollen hierin die Unternehmer den von der Verwaltung
gestellten Anforderungen zu jeder Zeit entsprechen und etwelche

Mehrleistungen und Lieferungen in besonderer Rechnung nach-
weisen, mit deutlichem Hinweis auf die schriftlichen Verein-
barungen und Bestellungen, auf die sie sich beziehen können.

Tchlußzahlung erfolgt auf die vom Unternehmer einzu-
reichende Rechnung alsbald nach vollendeter Prüfung und
Feststellung derselben. Abschlagszahlungen gewährt die Ver-
waltung dem Unternehmer in angemessenen Fristen, nach
Maßgabe des jeweilig Geleisteten oder Gelieferten, auf An-
trag und bis zu der von der Verwaltung mit Sicherheit ver-
tretbaren Höhe.

Allfüllig noch nicht hinterlegte Kantionsbeträge und andere
vom Unternehmer nach Inhalt des Vertrages zu vertretende
Forderungen der Verwaltung können jedoch davon in Abzug
gebracht werden. Auch wenn Meinungsverschiedenheiten über
die Schlußabrechnung zwischen Verwaltung und Unternehmern
bestehen bleiben, soll dennoch das dem Unternehmer unbe-
stritten zustehende Guthaben demselben nicht vorenthalten
werden.

§ 10. Verzicht auf Nachfordernngen für nicht ausdrück-
lich vorbehaltene Ansprüche.

Eine Geltendmachung von Ansprüchen der Unternehmer,
welche sie aus dem Vertragsverhältniß über die von Ver-
waltungen behördlicher- und privaterseits anerkannten hinaus,
noch zu haben glauben, müssen sie vor Empfangnahme des

von einer Verwaltung als Restguthaben zur Auszahlung
angebotenen Betrages bestimmt bezeichnen und sich schriftlich
vorbehalten, widrigenfalls sie später ausgeschlossen sind. Alle
Zahlungen erfolgen, insofern nichts Besonderes darüber im
Vertrage festgestellt wird, aus der Kasse der Behörde oder

des Bauherrn oder Auftraggebers, für welche oder welchen
die Leistung oder Lieferung ausgeführt wird.

is 11. Versicherung behufs Erfüllung von Verträgen:
Eine Sicherstellung für Vertragserfüllung kann durch leistungs-
fähige Bürgen als Selbstschnldner und Selbstzahler oder

durch als genügend gut anerkannte Kautionshinterlage ge-
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boten werben, im betrage bon wenigftenS (5) fünf Sßrosent
ber VertretungSfumme tit ®o!b ober Fauftpfanb befteßt, optte
3inSbesug unb Versinfung, aber mit reptseitigen Sluslöfungett
im Kurs gefunfener entwertpeter ober gefünbeter Söert^pafatere
unb STalonS bnrcf) ben Unternehmer. 2Benn bann ein Unter=

nehmer in irgenb einer Vesiepung feinen Verbinblipfeiten
nicht napfömmt, fann bie Verwaltung p ihrer @pabloS=
haltung auf bem einfapften 3Bege bie Veal= ober fßerfonaU
faution in ihrem Sntereffe oerwertpen. Sßeitn bie Kaution
nidht für 33eröinblidffeilen bee Unternehmers in Slnfprup ge=

nommen werben muß, erfolgt ihre. 9tücfgäbe p % beS ®e=

fammtbetrageS nach beenbigter unb gutgeheißener ßeiftung
unb ßieferung unb gu % nach Slbtauf ber ®ewäprleiftung.

§ 12. Uebertragbarfeit beS Vertrages unb ®eriptSbar=
feit für aus einem Vertrage entfpringenbe ©treitigfeiten.

Sein Unternehmer barf je ohne (Genehmigung ber Ver=

wattung feine Verpflichtungen auf Sfnbere übertragen. Stritt
oor ©rfüEung beS Vertrages SonfurS ein für ben Untere

nehmer, fo ift bie Verwaltung berechtigt, ben Vertrag mit
bem Stage ber ©riiffnung beSfelben aufpheben. 3lup wenn
ein ©uthaben beS Unternehmers als fßfanb belaftet ober be=

legt wirb burp Orittleute, fei eS gans ober nur theilweife,
fo fann bie Verwaltung ben Vertrag fofort auflöfen, int
©inne ber ©ntsiepung ber ßeiftung ober ßieferung, naih § 8
auch für p gewäprenbe Vergütung unb p erhebenbe ber*
mögenSreptlipe Slnfprüpe.

SDieSbesüglipe VeptSftreitigfeiten foil ber Unternehmer
unbeanftanbet oorgefehener 3uftänbigfeit eines ©piebsgeripteS
— bei bem pftänbigen orbentlipen ©eripte, in beffen 2Bol)n=

fip, Kommune ober Santon bie ben Vertrag eingegangene Ve=

hörbe ober Verwaltung auch ihren ©iß hat, austragen fönnen.
§ 13. OaS ©piebSgeript fapüerftänbiger ©pperten.
fffienn gegen eine ©ntfpeibung ber DertragSfpließenben

Vehörbe ober Verwaltung in ©treitigfeiten über aus bem

Vertrage erWaihfenbe fftepte unb Sßfftc^ten unb bie 21uS=

führung beS Vertrages bie Anrufung eines ©piebsgeripteS
pläffig ober nöthig ift, barf pieburp bie Fortführung ber

ßeiftungen unb ßieferungen nach Viaßgabe ber non ber Ver*
Waltung getroffenen Slnorbnungeu nicht aufgehalten werben.

©off eine ©ntfpeibung burp fpiebSripterlipen ©pruch
ausgetragen werben, fo ernennt eintretenben Faß® P biefem

Vepufe, fowohl bie Verwaltung als ber Unternehmer, je einen

©apöerftänbigen. 3m Falle oolteS ©inoerftänbniß unter ben

©apöerftänbigen nicht erhielt wirb, fo ernennt bie pftänbige
Vehörbe ober ber VepfSammann einen Obmann, welcher
ben SluSfpIag pm ©ntfpeibe geben foil. SDerfelbe, als wie
auch bie ©piebsripter, follen nicht aus ber 3al)l ber un*
mittelbar bei ber ßeiftung ober ßieferung betheiligten ober

biefelbe irgenbwie reffortirenber Veamten gewählt werben.
©teilt nach erfolgter lufforberung feitenS ber Vermal*

tung ber Unternehmer ben non ihm su ernennenben ©pperten

Sum ©piebSgeripte nicht innerhalb 8 Xagen, ober bringt
ber Unternehmer — falls eine ©inignng ber ©pperten nicht
ersielt worben ift, bas oon feinem ©pperten abgegebene ®ut=
achten innerhalb weiterer 4 SBopen nicht sur Kenntniß ber

Verwaltung, fo gilt ber SluSfprup beS VerwaltungSepperten
unwiberruffich unb beibe Varteien oerpflichten fid) ausbrücf*
lieh, ben nach ©inigung abgegebenen SluSfpntp ber ©roerten
ober nach bem ©ntfpeibe beS ObmanneS, ohne SBiberrebe,
gelten su laffen. ®ie Soften beS fpiebSripterlipen Ver*
faprenS trägt in ber Vegel ber unterliegenbe SSheit ober eS

entfeheibet barüber baS ©piebSgeript nach billigem ©rmeffen.
§ 14. Vergebung unbeftiminter ober sum Voraus un*

beftimmbarer Objefte.
Für folche Vergebungen, für bie man nicht biejenige aus

freier iganb su wählen in ber ßage ift, müffen anbere Formen

ber ©ubmiffiott gefupt werben, wie 3. V. für 3e"tralpeisungS=
anlagen, ,Krematorien, Ventilation unb eleftrotecpnifcpe Sin*

lagen, beren Verbingung befonbere SRomente bietet, bei benen
mit ber Offerte bas Dbjeft ber Vergebung erft gefepaffen
wirb ; was fpließlip bop freihänbige Vergebung an eilten
©pesialiften bebingt, beffen fjSrojeît man sur ©runblage an*
nimmt. 2Bir haben baburp, baß man, um su einer guten
ßeiftung su fommen, ein oon einem ©pesialiften oerfaßteS
Vrojeft sur ©runblage ber Vergebung mapt, nop fein un*
bebingt unoeränberlicpeS VergebungSobjeft gewonnen. 2>abei

erfolgt alfo ber Vertragsabfpiuß freipänbig, napbem in einer
Vetpanblung bie erforberlicpen ®rgänsungen ober bebtngte
Slbänberungen beS ißrojefteS ttnb ter Offerte feftgeftellt finb.
Vur ber freie VertragSabfcpluß fann eine flare fiepere VafiS
für baS ganse ©efepäft uns bieten, mit einer repnungS*
mäßigen Vegrünbung ber ßeiftung. Snfofern nipt etwa
itocp ein neues oerbefferteS unb praftisirbareS Verfahren fiep
als erforberlip unb erreichbar perauSftellt, ift mit bem bebor*

Sugten ©pesialtecpnifer, unter f^eftfteüung ber befonbern Ve=

biugungen, ein foleper Vertrag absufcpließen, unb bie Slbnapme
einer fotepen ausgeführten Slnlage fann, nap Fertigftellung
aller Arbeiten, auf ®runb befriebigenber fßrobeleiftungen er*
folgen, fowie ber betriebsfähige Buftanb ber Slttlage napge*
wiefen ift. ©0 lange bie fßrobeleiftungen irgenbWelpe
nennenSwertpe Slnftänbe ergeben, foil nap beren Vefeitignng
erft bie ©piußabnapme im Vergleip sur ^Srobeleiftnng ftatt*
finben, bei welper 3. V. für ©eisuitgSanlagen bie erforber*
lipen ïemperatunneffungen mit einem cpaft funftionirenben,
oon ben ßieferanten beS Apparates sur Verfügung su fteiïen®
ben Vptometer auSsufüpren unb su fonftatiren finb.

S 15. ÜRünblipe Verabrebung unb 3lfforb=Verhanblung:
®S fönnen anp Vorfpriften über Vergebung oon ßeiftungen
unb ßieferungen in fo oereinfapter Form bei Verträgen über

baulipe ßeiftungen, ßieferungen unb Arbeiten oorfommen,
baß oon bem SIbfpluß eines förmlipen SBerfoertrages sur
Verbingung Slbftanb genommen wirb, ©otpe Vorfpriften
beftimmeu in tpunlipfr geeigneter SVeife baS ßeiftungs= unb

ßiefcruugSobjeft, 3. V. burp gegenfeitig anerfannte fpriftlipe
Votisen fann Vorforge getroffen werben, baß über ben wefent=

lipen Fnpalt eines Uebereinfonimens erforberlipen Falls Ve=

weis geführt werben fann. 2)asu empfiehlt fip bie $roto=
fottform bei Arbeiten, bie mit befonberer Vefpleunigung anS=

geführt werben fotten. ®ie Form ber fogen. 2lf£orb= 3^bbel
wirb oorsugsweife bet Slusfüprung oon fleineren ïpeilarbeiten
unb bei ©rbarbeiten angewenbet unb boppelt ausgefertigt.
Verträge werben aup auf beut 2Bege ber Sorrefponbens ge=

fptoffen, inbem bie eine Vartie fpriftlip Aufträge auf ge=

mapte Offerten ber anberen pin ertpeilt. ®ine sufagenbe
Slntwort genügt sum Slbfpluffe eines ©efpäfteS für ßiefe=

rungen. Oitrp baS ©pftem ber Viarginal= ober 3ianb=

fpreiben wirb ber fpriftlipe Verfepr fepr oereinfapt unb

mit bem allgemein üblipett ®ebraup ber Kopirpreffe ©S

foil bie benfbar fnappfte unb einfapfte Form ftetS gewahrt
bleiben unb unbebingt überaß ba, wo man mit bem münb=

lipen Verfepr fpneUer unb eittfaper sur ©rlebigung ber

©ape fomrnt, muß biefer ftattfinben unb bie relatio immer

fpmerfällige fpriftlipe Vepanbtung nur auf bas für ben

VeweiS abfolut Votpwenbige befpränft bleiben. ®aS Vept
ift bie Votpwenbigfeit im ©ebiete ber F^tpeit für ben ÜRen=

fpen, mit ber fpulbigen Vücffipt auf anbere, burp Vefpräu*
fnng ber ©onberfreipeit, welpe Vefpränfuug in ber Vatur
ber ßebenSoerpältniffe begrüubet ift unb fittlip unb oernunft=
gemäß folgeweife gereptfertigt ift, begreift burp baS ®efeß
unb ben sunt SluSbrucf gelangten HReprpeitSwitten, bem fip
ber ©inselwiüe unterstehen muß.

(Schluft folgt.)

«
224 Kllugrìrte schweizerische Handwerker-Zritung

boten werden, im Betrage von wenigstens (5) fünf Prozent
der Vertretungssumme in Gold oder Faustpfand bestellt, ohne

Zinsbezug und Verzinsung, aber mit rechtzeitigen Auslösungen
im Kurs gesunkener entwertheter oder gekündeter Werthpapiere
und Talons durch den Unternehmer. Wenn dann ein Unter-
nehmer in irgend einer Beziehung seinen Verbindlichkeiten
nicht nachkömmt, kann die Verwaltung zu ihrer Schadlos-
Haltung auf dem einfachsten Wege die Real- oder Personal-
kaution in ihrem Interesse verwerthen. Wenn die Kaution
nicht für Verbindlichkeiten des Unternehmers in Anspruch ge-
nommen werden muß, erfolgt ihre. Rückgabe zu ^ des Ge-

sammtbetrages nach beendigter und gutgeheißener Leistung
und Lieferung und zu nach Ablauf der Gewährleistung.

§ 12. Uebertragbarkeit des Vertrages und Gerichtsbar-
keit für aus einem Vertrage entspringende Streitigkeiten.

Kein Unternehmer darf je ohne Genehmigung der Ver-
waltung seine Verpflichtungen auf Andere übertragen. Tritt
vor Erfüllung des Vertrages Konkurs ein für den Unter-
nehmer, so ist die Verwaltung berechtigt, den Vertrag mit
dem Tage der Eröffnung desselben aufzuheben. Auch wenn
ein Guthaben des Unternehmers als Pfand belastet oder be-

legt wird durch Drittleute, sei es ganz oder nur theilweise,
so kann die Verwaltung den Vertrag sofort auflösen, im
Sinne der Entziehung der Leistung oder Lieferung, nach § 8
auch für zu gewährende Vergütung und zu erhebende ver-
mögensrechtliche Ansprüche.

Diesbezügliche Rechtsstreitigkeiten soll der Unternehmer
unbeanstandet vorgesehener Zuständigkeit eines Schiedsgerichtes
— bei dem zuständigen ordentlichen Gerichte, in dessen Wohn-
sitz, Kommune oder Kanton die den Vertrag eingegangene Be-
hörde oder Verwaltung anch ihren Sitz Hai, austragen können.

§ 13. Das Schiedsgericht sachverständiger Experten.
Wenn gegen eine Entscheidung der vertragsschließenden

Behörde oder Verwaltung in Streitigkeiten über aus dem

Vertrage erwachsende Rechte und Pflichten und die Aus-
führung des Vertrages die Anrufung eines Schiedsgerichtes
zulässig oder nöthig ist, darf hiedurch die Fortführung der

Leistungen und Lieferungen nach Maßgabe der von der Ver-
Wallung getroffenen Anordnungen nicht aufgehalten werden.

Soll eine Entscheidung durch schiedsrichterlichen Spruch
ausgetragen werden, so ernennt eintretenden Falls zu diesem

Behufe, sowohl die Verwaltung als der Unternehmer, je einen

Sachverständigen. Im Falle volles Einverständnis unter den

Sachverständigen nicht erzielt wird, so ernennt die zuständige
Behörde oder der Bezirksammann einen Obmann, welcher
den Ausschlag zum Entscheide geben soll. Derselbe, als wie
auch die Schiedsrichter, sollen nicht aus der Zahl der un-
mittelbar bei der Leistung oder Lieferung betheiligten oder

dieselbe irgendwie ressortirender Beamten gewählt werden.

Stellt nach ersolgter Aufforderung seitens der Verwal-
tung der Unternehmer den von ihm zu ernennenden Experten

zum Schiedsgerichte nicht innerhalb 8 Tagen, oder bringt
der Unternehmer — falls eine Einigung der Experten nicht
erzielt worden ist, das von seinem Experten abgegebene Gut-
achten innerhalb weiterer -l Wochen nicht zur Kenntniß der

Verwaltung, so gilt der Ausspruch des Verwaltungsexperten
unwiderruflich und beide Parteien verpflichten sich ansdrück-
lich, den nach Einigung abgegebenen Ausspruch der Experten
oder nach dem Entscheide des Obmannes, ohne Widerrede,
gelten zu lassen. Die Kosten des schiedsrichterlichen Ver-
sahrens trägt in der Regel der unterliegende Theil oder es

entscheidet darüber das Schiedsgericht nach billigem Ermessen.
§ 14. Vergebung unbestimmter oder zum Voraus un-

bestimmbarer Objekte.

Für solche Vergebungen, für die man nicht diejenige aus
freier Hand zu wählen in der Lage ist, müssen andere Formen

der Submission gesucht werden, wie z. B. für Zentralheizungs-
anlagen, Krematorien, Ventilation und elektrotechnische An-
lagen, deren Verdingung besondere Momente bietet, bei denen
mit der Offerte das Objekt der Vergebung erst geschaffen

wird; was schließlich doch freihändige Vergebung an einen

Spezialisten bedingt, dessen Projekt man zur Grundlage an-
nimmt. Wir haben dadurch, daß man, um zu einer guten
Leistung zu kommen, ein von einem Spezialisten verfaßtes
Projekt zur Grundlage der Vergebung macht, noch kein un-
bedingt unveränderliches Vergebungsobjekt gewonnen. Dabei
erfolgt also der Vertragsabschluß freihändig, nachdem in einer
Verhandlung die erforderlichen Ergänzungen oder bedingte
Abänderungen des Projektes und der Offerte festgestellt sind.
Nur der freie Vertragsabschluß kann eine klare sichere Basis
für das ganze Geschäft uns bieten, mir einer rechnungs-
mäßigen Begründung der Leistung. Insofern nicht etwa
noch ein neues verbessertes und praktizirbares Verfabren sich

als erforderlich und erreichbar herausstellt, ist mit dem bevor-
zugten Spezialtechniker, unter Feststellung der besondern Be-
dingungen, ein solcher Vertrag abzuschließen, und die Abnahme
einer solchen ausgeführten Anlage kann, nach Fertigstellung
aller Arbeiten, auf Grund befriedigender Probeleistungen er-
folgen, sowie der betriebsfähige Znstand der Anlage nachge-
wiesen ist. So lange die Probeleistungen irgendwelche
nennenswerthe Anstünde ergeben, soll nach deren Beseitigung
erst die Schlußabnahme im Vergleich zur Probeleistung statt-
finden, bei welcher z. B. für Heizungsanlagen die erforder-
lichen Temperalurmessungen mit einem exakt funktionirenden,
von den Lieferanten des Apparates zur Verfügung zu stellen-
den Pyrometer auszuführen und zu konstatiren sind.

tz 15. Mündliche Verabredung und Akkord-Verhandlung:
Es könne» auch Vorschriften über Vergebung von Leistungen
und Lieferungen in so vereinsachter Form bei Verträgen über

bauliche Leistungen, Lieferungen und Arbeiten vorkommen,
daß von dem Abschluß eines förmlichen Werkvertrages zur
Verdingung Abstand genommen wird. Solche Vorschriften
bestimmen in thunlichst geeigneter Weise das Leistungs- und

Liefcrungsobjekt. z. B. durch gegenseitig anerkannte schriftliche

Notizen kann Vorsorge getroffen werden, daß über den wesent-

lichen Inhalt eines liebereinkommens erforderlichen Falls Be-
weis geführt werden kann. Dazu empfiehlt sich die Prolo-
kollform bei Arbeiten, die mit besonderer Beschleunigung aus-
geführt werden sollen. Die Form der sogen. Akkord-Zeddel
wird vorzugsweise bei Ausführung von kleineren Theilarbeiten
und bei Erdarbeiten angewendet und doppelt ausgefertigt.
Verträge werden auch auf dem Wege der Korrespondenz ge-

schlössen, indem die eine Partie schriftlich Aufträge auf ge-
machte Offerten der anderen hin ertheilt. Eine zusagende

Antwort genügt zum Abschlüsse eines Geschäftes für Liefe-

rungen. Durch das System der Marginal- oder Rand-
schreiben wird der schriftliche Verkehr sehr vereinfacht und

mit dem allgemein üblichen Gebrauch der Kopirpresse Es
soll die denkbar knappste und einfachste Form stets gewahrt
bleiben und unbedingt überall da, wo man mir dem münd-

lichen Verkehr schneller und einfacher zur Erledigung der

Sache kommt, muß dieser stattfinden und die relativ immer

schwerfällige schriftliche Behandlung nur auf das für den

Beweis absolut Nothwendige beschränkt bleiben. Das Recht

ist die Nothwendigkeit im Gebiete der Freiheil für den Men-
schen, mit der schuldigen Rücksicht auf andere, durch Beschrän-

kung der Sonderfreiheit, welche Beschränkung in der Natur
der Lebensverhältnisse begründet ist und sittlich und Vernunft-
gemäß folgeweise gerechtfertigt ist, begrenzt durch das Gesetz

und den zum Ausdruck gelangten Mehrheitswillen, dem sich

der Einzelwille unterziehen muß.
(Schluß folgt.)
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